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Satzung über die Benutzung der Räume im Alten Rathaus der Stadt Viechtach 
(Benutzungssatzung Altes Rathaus – BSAR) 

 
Vom 05.11.2025 

 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung (GO) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Zweckbestimmung; Widmung 

 
(1) Die Räume im Obergeschoss des Alten Rathauses werden als öffentliche Einrichtung der 

Allgemeinheit, insbesondere Viechtacher Vereinen und Organisationen zur Verfügung ge-
stellt. Sie dienen kulturellen, geselligen, wirtschaftlichen und privaten Zwecken, soweit die 
Veranstaltungen nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind und soweit 
die Räume und Einrichtungen dafür geeignet sind. 

 
(2) Die Nutzung für politische Parteien oder Gruppierungen ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 2 
Benutzung 

 
(1) Die Vergabe der Räume obliegt ausschließlich der Stadt Viechtach. 
 
(2) Anträge zur Nutzung der Räume sind in Textform durch den Benutzer in der Stadt 

Viechtach unter Angabe des Nutzungszwecks rechtzeitig einzureichen. Die Räume dürfen 
nur zu den Zwecken genutzt werden, zu denen die Überlassung erfolgte. 

 
(3) Der Stadt Viechtach ist im Rahmen einer jeweils zu schIießenden Nutzungsvereinbarung 

ein verantwortlicher Ansprechpartner für die jeweilige Nutzungszeit und -dauer mitzutei-
len. 

 
(4) Die Benutzung wird von der Stadt Viechtach bestätigt. Einmalige bzw. bestimmte Nut-

zungserlaubnisse werden durch gesonderte Einzelvereinbarung genehmigt. Regelmä-
ßige/wiederkehrende Nutzungserlaubnisse durch dieselben Nutzer können per Bele-
gungsplan und Dauernutzungsvereinbarung geregelt werden. Ein Anspruch auf die ange-
meldeten bzw. beantragten Zeiten besteht nicht. Dringenden Eigenbedarf teilt die Stadt 
Viechtach rechtzeitig mit. In den Vereinbarungen können weitere Nebenbestimmungen, 
die über diese Satzung hinausgehen hinzugefügt werden. 

 
(5) Die Benutzung schließt die Nutzung der WC-Anlagen mit ein. 
 
(6) Die Stadt Viechtach mit ihren Beauftragten übt das Hausrecht im Alten Rathaus aus. 
 
 

§ 3 
Verhalten 

 
(1) Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt oder 

mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 
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(2) Die Benutzer sind verpflichtet, die Einrichtung und überlassene Gegenstände pfleglich 
und schonend zu behandeln, insbesondere ist jede Beschädigung oder Beschmutzung zu 
unterlassen. 

 
(3) Heizungs-, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie alle zum Betrieb gehörenden 

technischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Beschäftigten der Stadt Viechtach be-
dient werden, es sei denn, ein Verantwortlicher des Benutzers wurde in die Anlagen ein-
gewiesen. 

 
(4) Das Anbringen, Aufstellen, die Benutzung und das Aufbewahren zusätzlicher Anlagen 

(Musikanlage, Lautsprecher, Sportgeräte etc.) sind so vorzunehmen, dass eine Gefähr-
dung, Belästigung von Personen oder eine Beschädigung von Eigentum der Stadt 
Viechtach oder anderer Personen ausgeschlossen ist. 

 
(5) Die Räume sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Verunrei-

nigungen sind vom Verursacher zu beseitigen. Verunreinigungen, die über das übliche 
Maß hinausgehen, werden durch das städtische Personal entfernt und dem Benutzer in 
Rechnung gestellt. 

 
(6) Zugänge, Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. 
 
(7) Für das Verhalten der Benutzer und die Einhaltung der Benutzungssatzung ist der jewei-

lige Verantwortliche zuständig. Die verantwortliche Person muss mindestens 18 Jahre alt 
sein. Ausnahmefälle müssen der Stadt Viechtach vorher mitgeteilt werden. 

 
(8) Die nach dieser Satzung erteilte Nutzungsvereinbarung befreit nicht von sonstigen ge-

setzlichen Vorschriften 
 
 

§ 4 
Haftung 

 
(1) Die Stadt Viechtach überlässt dem Benutzer die Räume in dem Zustand, in dem sie sich 

bei der Übergabe befindet. 
 
(2) Die Benutzung der Räume erfolgt auf eigene Gefahr. Der Benutzer bzw. seine Verant-

wortlichen haften für alle im Zusammenhang mit der Nutzung entstandenen Schäden. 
Dies gilt auch für Beschädigungen der sonstigen nicht für ihn zur Benutzung zur Verfü-
gung stehenden Räume, Anlagen, Einrichtungen, Teile des Gebäudes und des Grundstü-
ckes, sofern diese durch ihn, Teilnehmer oder Gäste während der Nutzungszeit verur-
sacht werden. 

 
(3) Die Stadt Viechtach behält sich vor, etwaige nach Beendigung der Benutzung festgestellte 

Schäden, von dem Benutzer, welcher den Schaden verursacht hat, kostenpflichtig wie-
derherstellen oder beseitigen zu lassen. Darüberhinausgehende Schadensersatzansprü-
che und Rechtsfolgen bleiben davon unberührt. 

 
(4) Der Benutzer bzw. dessen Verantwortlicher übernimmt unter Verzicht auf jeglichen Rück-

griff auf die Stadt Viechtach die volle Haftung für alle Personen- und Sachschäden, die 
aus der Benutzung der Räume entstehen, insbesondere für die Beschädigung oder den 
Verlust eingebrachter Gegenstände. Von Schadensersatzansprüchen Dritter hat der Be-
nutzer die Stadt Viechtach freizustellen. Die Haftung der Stadt Viechtach als Grundstück-
seigentümerin für den sicheren Bauzustand des Gebäudes gemäß § 836 BGB bleibt da-
von unberührt. 
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(5) Werden dem Benutzer Schlüssel übergeben, wird dies vom Benutzer in Textform bestä-
tigt. Eine Weitergabe der Schlüssel an Dritte ist untersagt. Bei Verlust des/r Schlüssel 
bzw. Beschädigung des/r Schlüssel oder des Schlosses haftet der Benutzer für alle mit 
dem Verlust bzw. der Beschädigung im Zusammenhang stehenden Kosten für die Wie-
derherstellung des Zustandes vor dem Verlust bzw. der Beschädigung. 

 
 

§ 5 
Widerruf der Nutzungserlaubnis 

 
(1) Die Stadt Viechtach ist berechtigt, von einer Nutzungsvereinbarung zurückzutreten bzw. 

diese einseitig zu kündigen, wenn 
 

a) der Benutzer gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt, 
 

b) der Benutzer gegen die Bestimmungen in der Nutzungsvereinbarung verstößt, 
 

c) durch die Nutzung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt 
Viechtach vorliegt oder entsteht, 

 
d) an der vorzeitigen Beendigung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht 

oder 
 

e) der Benutzer mit der Zahlung der Nutzungsgebühren in Verzug ist. 
 
(2) Die Stadt Viechtach kann von ihrem Recht nach Abs. 1 nach vorheriger Androhung in 

Textform Gebrauch machen. Dem Benutzer stehen in Fällen der vorzeitigen Beendigung 
des Nutzungsverhältnisses keinerlei Ansprüche gegen die Stadt Viechtach zu. 

 
 

§ 6 
Benutzungsgebühren 

 
Für die Benutzung der Räume entsprechend dieser Satzung werden Benutzungsgebühren 
nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Räume im Alten 
Rathaus der Stadt Viechtach (Gebührensatzung Altes Rathaus – GSAR) erhoben. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 05.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Hans Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Amtsblatt 
der Stadt Viechtach 


Nr. 13 / 2025 
 
 


 
 
 
 
erster Tag der öffentlichen 
Verfügbarkeit im Internet: 05.11.2025 
 
Vorgang-Nummer: 004571 
 
Dokumenten-Nummer: 076330 
 
 
Das Amtsblatt wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint nach Bedarf. Es wird im 
Internet auf der öffentlich zugänglichen Internetseite der Stadt Viechtach unter 
www.viechtach.de/amtsblatt veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Doku-
ment ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
 
Wenn Sie über ein neues Amtsblatt informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an unter 
hauptamt@viechtach.de. 
 
 
Verantwortlicher Herausgeber: 
Stadt Viechtach 
Hauptamt 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
Verantwortlich für den Inhalt ist der jeweilige Verfasser der Bekanntmachung. 
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Satzung über die Benutzung der Räume im Alten Rathaus der Stadt Viechtach 
(Benutzungssatzung Altes Rathaus – BSAR) 


 
Vom 05.11.2025 


 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Zweckbestimmung; Widmung 


 
(1) Die Räume im Obergeschoss des Alten Rathauses werden als öffentliche Einrichtung der 


Allgemeinheit, insbesondere Viechtacher Vereinen und Organisationen zur Verfügung ge-
stellt. Sie dienen kulturellen, geselligen, wirtschaftlichen und privaten Zwecken, soweit die 
Veranstaltungen nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind und soweit 
die Räume und Einrichtungen dafür geeignet sind. 


 
(2) Die Nutzung für politische Parteien oder Gruppierungen ist ausgeschlossen. 
 
 


§ 2 
Benutzung 


 
(1) Die Vergabe der Räume obliegt ausschließlich der Stadt Viechtach. 
 
(2) Anträge zur Nutzung der Räume sind in Textform durch den Benutzer in der Stadt 


Viechtach unter Angabe des Nutzungszwecks rechtzeitig einzureichen. Die Räume dürfen 
nur zu den Zwecken genutzt werden, zu denen die Überlassung erfolgte. 


 
(3) Der Stadt Viechtach ist im Rahmen einer jeweils zu schIießenden Nutzungsvereinbarung 


ein verantwortlicher Ansprechpartner für die jeweilige Nutzungszeit und -dauer mitzutei-
len. 


 
(4) Die Benutzung wird von der Stadt Viechtach bestätigt. Einmalige bzw. bestimmte Nut-


zungserlaubnisse werden durch gesonderte Einzelvereinbarung genehmigt. Regelmä-
ßige/wiederkehrende Nutzungserlaubnisse durch dieselben Nutzer können per Bele-
gungsplan und Dauernutzungsvereinbarung geregelt werden. Ein Anspruch auf die ange-
meldeten bzw. beantragten Zeiten besteht nicht. Dringenden Eigenbedarf teilt die Stadt 
Viechtach rechtzeitig mit. In den Vereinbarungen können weitere Nebenbestimmungen, 
die über diese Satzung hinausgehen hinzugefügt werden. 


 
(5) Die Benutzung schließt die Nutzung der WC-Anlagen mit ein. 
 
(6) Die Stadt Viechtach mit ihren Beauftragten übt das Hausrecht im Alten Rathaus aus. 
 
 


§ 3 
Verhalten 


 
(1) Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt oder 


mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 
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(2) Die Benutzer sind verpflichtet, die Einrichtung und überlassene Gegenstände pfleglich 
und schonend zu behandeln, insbesondere ist jede Beschädigung oder Beschmutzung zu 
unterlassen. 


 
(3) Heizungs-, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie alle zum Betrieb gehörenden 


technischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Beschäftigten der Stadt Viechtach be-
dient werden, es sei denn, ein Verantwortlicher des Benutzers wurde in die Anlagen ein-
gewiesen. 


 
(4) Das Anbringen, Aufstellen, die Benutzung und das Aufbewahren zusätzlicher Anlagen 


(Musikanlage, Lautsprecher, Sportgeräte etc.) sind so vorzunehmen, dass eine Gefähr-
dung, Belästigung von Personen oder eine Beschädigung von Eigentum der Stadt 
Viechtach oder anderer Personen ausgeschlossen ist. 


 
(5) Die Räume sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Verunrei-


nigungen sind vom Verursacher zu beseitigen. Verunreinigungen, die über das übliche 
Maß hinausgehen, werden durch das städtische Personal entfernt und dem Benutzer in 
Rechnung gestellt. 


 
(6) Zugänge, Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. 
 
(7) Für das Verhalten der Benutzer und die Einhaltung der Benutzungssatzung ist der jewei-


lige Verantwortliche zuständig. Die verantwortliche Person muss mindestens 18 Jahre alt 
sein. Ausnahmefälle müssen der Stadt Viechtach vorher mitgeteilt werden. 


 
(8) Die nach dieser Satzung erteilte Nutzungsvereinbarung befreit nicht von sonstigen ge-


setzlichen Vorschriften 
 
 


§ 4 
Haftung 


 
(1) Die Stadt Viechtach überlässt dem Benutzer die Räume in dem Zustand, in dem sie sich 


bei der Übergabe befindet. 
 
(2) Die Benutzung der Räume erfolgt auf eigene Gefahr. Der Benutzer bzw. seine Verant-


wortlichen haften für alle im Zusammenhang mit der Nutzung entstandenen Schäden. 
Dies gilt auch für Beschädigungen der sonstigen nicht für ihn zur Benutzung zur Verfü-
gung stehenden Räume, Anlagen, Einrichtungen, Teile des Gebäudes und des Grundstü-
ckes, sofern diese durch ihn, Teilnehmer oder Gäste während der Nutzungszeit verur-
sacht werden. 


 
(3) Die Stadt Viechtach behält sich vor, etwaige nach Beendigung der Benutzung festgestellte 


Schäden, von dem Benutzer, welcher den Schaden verursacht hat, kostenpflichtig wie-
derherstellen oder beseitigen zu lassen. Darüberhinausgehende Schadensersatzansprü-
che und Rechtsfolgen bleiben davon unberührt. 


 
(4) Der Benutzer bzw. dessen Verantwortlicher übernimmt unter Verzicht auf jeglichen Rück-


griff auf die Stadt Viechtach die volle Haftung für alle Personen- und Sachschäden, die 
aus der Benutzung der Räume entstehen, insbesondere für die Beschädigung oder den 
Verlust eingebrachter Gegenstände. Von Schadensersatzansprüchen Dritter hat der Be-
nutzer die Stadt Viechtach freizustellen. Die Haftung der Stadt Viechtach als Grundstück-
seigentümerin für den sicheren Bauzustand des Gebäudes gemäß § 836 BGB bleibt da-
von unberührt. 
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(5) Werden dem Benutzer Schlüssel übergeben, wird dies vom Benutzer in Textform bestä-
tigt. Eine Weitergabe der Schlüssel an Dritte ist untersagt. Bei Verlust des/r Schlüssel 
bzw. Beschädigung des/r Schlüssel oder des Schlosses haftet der Benutzer für alle mit 
dem Verlust bzw. der Beschädigung im Zusammenhang stehenden Kosten für die Wie-
derherstellung des Zustandes vor dem Verlust bzw. der Beschädigung. 


 
 


§ 5 
Widerruf der Nutzungserlaubnis 


 
(1) Die Stadt Viechtach ist berechtigt, von einer Nutzungsvereinbarung zurückzutreten bzw. 


diese einseitig zu kündigen, wenn 
 


a) der Benutzer gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt, 
 


b) der Benutzer gegen die Bestimmungen in der Nutzungsvereinbarung verstößt, 
 


c) durch die Nutzung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt 
Viechtach vorliegt oder entsteht, 


 
d) an der vorzeitigen Beendigung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht 


oder 
 


e) der Benutzer mit der Zahlung der Nutzungsgebühren in Verzug ist. 
 
(2) Die Stadt Viechtach kann von ihrem Recht nach Abs. 1 nach vorheriger Androhung in 


Textform Gebrauch machen. Dem Benutzer stehen in Fällen der vorzeitigen Beendigung 
des Nutzungsverhältnisses keinerlei Ansprüche gegen die Stadt Viechtach zu. 


 
 


§ 6 
Benutzungsgebühren 


 
Für die Benutzung der Räume entsprechend dieser Satzung werden Benutzungsgebühren 
nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Räume im Alten 
Rathaus der Stadt Viechtach (Gebührensatzung Altes Rathaus – GSAR) erhoben. 
 
 


§ 7 
Inkrafttreten 


 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 05.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Hans Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Räume 
im Alten Rathaus der Stadt Viechtach 


(Gebührensatzung Altes Rathaus – GSAR) 
 


Vom 05.11.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) folgende Satzung: 
 
 


§1 
Gebührenpflicht 


 
Die Stadt Viechtach erhebt für die Benutzung der Räume im Obergeschoss des Alten Rathau-
ses Benutzungsgebühren nach dieser Satzung. 
 
 


§ 2 
Gebührenschuldner 


 
Gebührenschuldner ist der derjenige, der die Räume benutzt oder sonstige Leistungen in An-
spruch nimmt. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 


§ 3 
Entstehen und Fälligkeit 


 
(1) Die Zahlungsverpflichtung entsteht mit der Genehmigung zur Benutzung der Einrichtung 


und Abschluss der Nutzungsvereinbarung oder mit der tatsächlichen Benutzung der 
Räume. Bei vom Nutzer verschuldetem Ausfall von Nutzungszeiten besteht kein Recht 
auf Erstattung oder Erlass der Benutzungsgebühren. 


 
(2) Die Benutzungsgebühren, die sich aufgrund dieser Satzung errechnen, sind spätestens 


einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. 
 
 


§ 4 
Gebührenart und Gebührenhöhe 


 
(1) Die Höhe der Benutzungsgebühren beträgt für Viechtacher Vereine und Organisationen: 
 


Einzelbelegung / Benutzungsgebühr 
pro Stunde brutto 


Benutzungsgebühr ab 6 Stunden 
(Tagespauschale) brutto 


2,50 € 13,00 € 
 


(2) Die Höhe der Benutzungsgebühr beträgt für sonstige Personen: 
 


Einzelbelegung / Benutzungsgebühr 
pro Stunde brutto 


Benutzungsgebühr ab 6 Stunden 
(Tagespauschale) brutto 


5,00 € 26,00 € 
 
(3) Für Trauungen beträgt die pauschale Benutzungsgebühr 50,00 € brutto. 
 
(4) In der Benutzungsgebühr nach den Abs. 1 bis 3 enthalten ist eine Pauschale für Strom- 


und Gaskosten.  
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§ 5 
Ausnahmen 


 
Im Einzelfall können von der Stadt Viechtach Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Sat-
zung zugelassen werden. 
 
 


§ 6 
Inkrafttreten 


 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 05.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Hans Greil 
zweiter Bürgermeister 
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Satzung über die Benutsung der Räume im Alten Rathaus der Stadt Viechtach- (Benutzungssatzung Altes Rathaus - BSAR)


Vom 05.11.2025


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 23 und Art.24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-


nung (GO) folgende Satzung:


$1
Zweckbestimmung ; Widmung


(1) Die Räume im Obergeschoss des Alten Rathauses werden als öffentliche Einrichtung der


Allgemeinheit, insbeiondere Viechtacher Vereinen und Organisatione]r zur.Verfllgung ge-


stettt. Sie dienen kulturellen, geselligen, wirtschaftlichen und privaten Zwecken, soweit die


Veranstaltungen nicht gegen die värfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind und soweit


die Räume und Einrichtungen dafür geeignet sind.


(21 Die Nutzung für politische Parteien oder Gruppierungen ist ausgeschlossen


s2
Benutzung


(1) Die Vergabe der Räume obliegt ausschließlich der Stadt Viechtach.


(2) Anträge zur Nutzung der Räume sind in Textform durch den Benutzer in der Stadt


Viechiach unterAngibe des Nutzungszwecks recht4eitig einzureich-en. Die Räume dürfen


nur zu den Zwecken genutzt werden, zu denen die Überlassung erfolgte.


(3) Der Stadt Viechtach ist im Rahmen einer jeweils zu schließenden Nutzungsvereinbarung


ein verantwortlicher Ansprechpartner fUr die jeweilige Nutzungszeit und -dauer mitzutei-


len.


(4) Die Benutzung wird von der Stadt Viechtach bestätigt. Einmalige bzw. bestimmte Nut-


zungserlaubnüse werden durch gesonderte Einzelvereinbarung genehmigt. Regelma-


CigJwieOerkehrende Nutzungserlaubnisse durch dieselben Nutzer können per Bele-


gu'ngsplan und Dauernutzung-vereinbarung geregelt werden. Ein Anspruch auf die ange-


meldeten bzw. beantragten Zeiten besteht nicht. Dringenden Eigenbedarf teilt die Stadt


Viechtach rechtzeitig mit. ln den Vereinbarungen können weitere Nebenbestimmungen,


die über diese Satzung hinausgehen hinzugefügt werden.


(5) Die Benutzung schließt die Nutzung der WC-Anlagen mit ein'


(6) Die Stadt Viechtach mit ihren Beauftragten übt das Hausrecht im Alten Rathaus aus'


s3
Verhalten


(1) Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt oder


mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird'
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(2) Die Benutzer sind verpflichtet, die Einrichtung und überlassene Gegenstände pfleglich


und schonend zu behandeln, insbesondere ist jede Beschädigung oder Beschmutzung zu


unterlassen.


(3) Heizungs-, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie alle zum Betrieb gehörenden


technisöhen Anlagen dürfen nur von autorisierten Beschäftigten der Stadt Viechtach be-


dient werden, es öei denn, ein Verantwortlicher des Benutzers wurde in die Anlagen ein-
gewiesen.


(4) Das Anbringen, Aufstellen, die Benutzung und das Aufbewahren zusätzlicher Anlagen


(Musikanlafe, Lautsprecher, Sportgeräte etc.) sind so vorzunehmen, dass eine Gefähr-


äung, Belaltigung von Personen oder eine Beschädigung von Eigentum der Stadt


Viechtach oder anderer Personen ausgeschlossen ist.


(b) Die Räume sind in einem sauberen und ordentlichen Zustand zu hinterlassen. Verunrei-
nigungen sind vom Verursacher zu beseitigen. Verunreinigungen, die über das übliche


niäg Äinausgehen, werden durch das städtische Personal entfernt und dem Benutzer in


Rechnung gestellt.


(6) Zugänge, Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten.


(T) Für das Verhalten der Benutzer und die Einhaltung der Benutzungssatzung ist der jewei-


lige Verantwortliche zuständig. Die verantwortliche Person muss mindestens 18 Jahre alt


säin. Ausnahmefälle müssen der Stadt Viechtach vorher mitgeteilt werden.


(B) Die nach dieser Satzung erteilte Nutzungsvereinbarung befreit nicht von sonstigen ge-


setzlichen Vorschriften


s4
Haftung


(1) Die Stadt Viechtach überlässt dem Benutzer die Räume in dem Zustand, in dem sie sich


bei der Übergabe befindet.


(2) Die Benutzung der Räume erfolgt auf eigene Gefahr. Der Benutzer bzw. seine Verant-
wortlichen haften für alle im Zuiammenhang mit der Nutzung entstandenen Schäden.


Dies gilt auch für Beschädigungen der sonstigen nicht für ihn zur Benutzung zur Verfü-
gungitehenden Räume, Aniagen, Einrichtungen, Teile des Gebäudes und des Grundstü-


öpes, sotern diese durch ihn, Teilnehmer oder Gäste während der Nutzungszeit verur-


sacht werden.


(3) Die Stadt Viechtach behält sich vor, etwaige nach Beendigung der Benutzung festgestellte


Schäden, von dem Benutzer, welcher den Schaden verursacht hat, kostenpflichtig wie-


derherstellen oder beseitigen zu lassen. Darüberhinausgehende Schadensersatzansprti-
che und Rechtsfolgen bleiben davon unberührt.


(4) Der Benutzer bzw. dessen Verantwortlicher übernimmt unterVezicht auf jeglichen Rüc!-
griff auf die Stadt Viechtach die volle Haftung für alle Personen- und Sachschäden, die


äus der Benutzung der Räume entstehen, insbesondere für die Beschädigung oder {en
Verlust eingebrachter Gegenstände. Von Schadensersatzansprüchen Dritter hat der Be-


nutzer Aie Stadt Viechtach freizustellen. Die Haftung der Stadt Viechtach als Grundstück-


seigentümerin für den sicheren Bauzustand des Gebäudes gemäß S 836 BGB bleibt da-


von unberührt.


Gz. 2.019123-14/1 61 881 Seite 2 von 3







(b) Werden dem Benutzer Schlüssel übergeben, wird dies vom Benutzer in Textform bestä-


tigt. Eine Weitergabe der Schlüssel an Dritte ist untersagt.,Bei Verlust des/r Schlüssel


blw. Beschädigüng des/r Schlüssel oder des Schlosses haftet der Benutzer für alle mit


dem Verlust biw. der Beschädigung im Zusammenhang stehenden Kosten für die Wie-


derherstellung des Zustandes vor dem Verlust bzw. der Beschädigung'


q
MI


s5
Widerruf der N utzungserlaubn is


(1) Die Stadt Viechtach ist berechtigt, von einer Nutzungsvereinbarung zurlickzutreten bzw.


diese einseitig zu kündigen, wenn


a) der Benutzer gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt,


b) der Benutzer gegen die Bestimmungen in der Nutzungsvereinbarung verstößt,


c) durch die Nutzung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt


Viechtach vorliegt oder entsteht,


d) an der vorzeitigen Beendigung ein überwiegendes öffentliches lnteresse besteht


oder


e) der Benutzer mit der Zahlung der Nutzungsgebühren in Vezug ist.


(2) Die Stadt Viechtach kann von ihrem Recht nach Abs. 1 nach vorheriger Androhung in


Textform Gebrauch machen. Dem Benutzer stehen in Fällen der vozeitigen Beendigung


des Nutzungsverhältnisses keinerleiAnsprüche gegen die Stadt Viechtach zu'


s6
Benutzungsgebühren


Für die Benutzung der Räume entsprechend dieser Satzung werden Benutzungsgebühren


nach der Satzung Uber die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Räume im Alten


Rathaus der Stadt Viechtach (Gebührensatzung Altes Rathaus - GSAR) erhoben'


s7
lnkrafttreten


Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft


Viechtach, 05.11 .2025
STADT VIECHTACH


CX/.i-S


Greil
zweiter Bürgermeister


C
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